
 
Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
für ein Hessisches Gesetz über die Anpassung der Dienst-,  
Amts- und Versorgungsbezüge 2007/2008 (Hessisches  
Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2007/2008 - 
HBVAnpG 2007/2008) 
 
 
 
A. Problem 

 Anpassung der Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge in Hessen an 
die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse und Anpassung der Alimentation kinderreicher Beamtin-
nen und Beamte unter Berücksichtigung der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 24. November 1998. Von der zum 1. 
September 2006 auf die Länder übergegangenen Gesetzgebungszu-
ständigkeit im Bereich der Besoldung und Versorgung soll durch ein 
Hessisches Gesetz über die Anpassung der Dienst-, Amts- und Ver-
sorgungsbezüge Gebrauch gemacht werden. 

 
B. Lösung 

 1. Individualisierte Einmalzahlung im November 2007 im Gegenwert 
von 20 v.H. für untere Einkommensgruppen bis einschließlich zur 
Besoldungsgruppe A 8 bzw. 15 v.H. für alle anderen Besoldungs-
gruppen mit Ausnahme der Mitglieder der Hessischen Landesre-
gierung sowie lineare Anhebung der Dienst- und Amtsbezüge und 
entsprechende Anhebung der Versorgungsbezüge um 2,4 v.H. ab 
1. April 2008 einheitlich für alle Besoldungsgruppen.  

 2. Anhebung des Familienzuschlages für dritte und weitere Kinder 
um 50 € rückwirkend zum 1. Januar 2007. 

 3. Die Versorgungsbezüge werden unter Berücksichtigung des Ver-
sorgungsänderungsgesetzes 2001 am 1. April 2008 um 0,54 v.H. 
vermindert angepasst. Die Hälfte der dadurch erzielten Einspa-
rungen wird der Versorgungsrücklage in Hessen zugeführt.  

 
C. Befristung 

 Das Gesetz wird zum 31. Dezember 2012 befristet. 
 
D. Alternativen 

 Im Rahmen der Zielsetzung keine. 
 
E. Finanzielle Mehraufwendungen 

 Die Mehrausgaben des Landes für die Besoldungsanpassung belaufen 
sich im Jahr 2007 insgesamt auf ca. 69,8 Mio. €, davon entfallen auf 
die Erhöhung des Familienzuschlages ca. 3,5 Mio. € und auf die Ein-
malzahlung rund 66,3 Mio. €. Die Personalkosten im Jahr 2008 steigen 
durch den erhöhten Familienzuschlag sowie die lineare Erhöhung ab 
dem 1. April 2008 um ca. 100,5 Mio. €. Die jährliche Belastung ab 
2009 steigt insoweit um 132,8 Mio. €. Entsprechende Mehrkosten er-
geben sich bei den Gemeinden, Gemeindeverbänden und den sonstigen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts in 
Abhängigkeit von der Zahl der dort vorhandenen Berechtigten. 
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F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern 

 Keine. 
 
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen  

 Keine. 
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D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  
 
 

Hessisches Gesetz 
über die Anpassung der Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge 

2007/2008 (Hessisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 
2007/2008 - HBVAnpG 2007/2008) 

 
Vom 

 
§ 1 

Erhöhung des Familienzuschlages für dritte und weitere Kinder 
 
Ab 1. Januar 2007 erhöht sich für die Beamtinnen und Beamten und Richte-
rinnen und Richter im Anwendungsbereich des Hessischen Beamtengesetzes 
sowie die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aus die-
sem Personenkreis der Familienzuschlag nach § 40 Abs. 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I S. 3022) in der 
am 31. August 2006 geltenden Fassung für das dritte und jedes weitere Kind 
jeweils um 50 Euro. 
 

§ 2 
Einmalzahlung im Jahr 2007 

 
(1) Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter mit Anspruch 
auf Besoldung im Anwendungsbereich des Hessischen Beamtengesetzes für 
den Monat November 2007 erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 15 
vom Hundert der Dienstbezüge, die ihnen für den Monat November 2007 
zustehen. Abweichend hiervon erhalten Beamtinnen und Beamte bis zur 
Besoldungsgruppe A 8 mit Anspruch auf Besoldung für den Monat Novem-
ber 2007 eine Einmalzahlung in Höhe von 20 vom Hundert der Dienstbezü-
ge, die ihnen für den Monat November 2007 zustehen. 
 
(2) Dienstbezüge nach Abs. 1 sind die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Hessi-
schen Sonderzahlungsgesetzes vom 22. Oktober 2003 (GVBl. I S. 280), 
geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2004 (GVBl. I S. 250), aufgeführten 
Besoldungsbestandteile. 
 
(3) Für Anwärterinnen und Anwärter gilt Abs. 1 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Einmalzahlung 20 vom Hundert der Anwärterbezüge, die 
ihnen für den Monat November 2007 zustehen, beträgt. Anwärterbezüge 
sind die in § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Hessischen Sonderzahlungsgesetzes 
aufgeführten Besoldungsbestandteile. 
 
(4) Am 1. November 2007 vorhandene Empfängerinnen und Empfänger von 
laufenden Versorgungsbezügen aus dem in Abs. 1 genannten Personenkreis 
erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 15 vom Hundert der Versorgungs-
bezüge, die ihnen für den Monat November 2007 zustehen. Abweichend 
hiervon erhalten Empfängerinnen und Empfänger von laufenden Versor-
gungsbezügen, die sich aus einer Besoldungsgruppe bis einschließlich A 8 
bemessen, 20 vom Hundert der Versorgungsbezüge, die ihnen für den Mo-
nat November 2007 zustehen. Bemessungsgrundlage sind jeweils die Ver-
sorgungsbezüge im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 des Hessischen Son-
derzahlungsgesetzes. 
 
(5) Zu den laufenden Versorgungsbezügen im Sinne des Abs. 5 gehören auch 
der Ausgleich und der Mindestbelassungsbetrag nach Art. 2 § 2 Abs. 1 bis 3 
und Art. 3 § 3 Abs. 2 bis 4 des 2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22. Dezem-
ber 1981 (BGBl. I S. 1523), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1666). Einmalzahlungen erhalten nicht Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger, denen ein Unterhaltsbeitrag durch Gnaden-
erweis oder Disziplinarentscheidung gewährt wird, sowie Empfängerinnen und 
Empfänger von Übergangsgeld nach §§ 47 und 47a des Beamtenversorgungs-
gesetzes in der Fassung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 323, 847, 2033) in 
der am 31. August 2006 geltenden Fassung. 
 
(6) Die Einmalzahlung wird jeder berechtigten Person nur einmal gewährt. 
Dies gilt auch, wenn mehrere Ansprüche auf Gewährung der Einmalzahlung 
nach diesem Gesetz bestehen. Der Anspruch richtet sich gegen den Dienst-
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herrn, der die Bezüge zum 1. November 2007 zu zahlen hat. Bei mehreren 
Dienstverhältnissen gilt § 5 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend.  
 
(7) Der Anspruch aus einem Dienstverhältnis geht dem Anspruch aus einem 
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger vor. 
Der Anspruch aus einem späteren Rechtsverhältnis als Versorgungsempfänge-
rin oder Versorgungsempfänger geht dem Anspruch aus einem früheren 
Rechtsverhältnis als Versorgungsempfängerin oder Versorgungsempfänger vor. 
Beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Hinterbliebenenversorgung bemisst 
sich die Einmalzahlung nach dem Ruhegehalt; sie wird neben dem Ruhegehalt 
gezahlt. 
 
(8) Die Einmalzahlung bleibt bei sonstigen Besoldungs- und Versorgungs-
leistungen unberücksichtigt; dies gilt nicht für die Bemessung des Altersteil-
zeitzuschlags nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes. Ru-
hens- und Anrechnungsvorschriften sowie Vorschriften über die anteilige 
Kürzung sind nicht anzuwenden. 
 

§ 3 
Anpassung der Besoldung im Jahr 2008 

 
(1) Zum 1. April 2008 werden jeweils um 2,4 vom Hundert erhöht: 
1. die Grundgehaltssätze, 
2. der Familienzuschlag, 
3. die Amtszulagen, auch soweit sie landesrechtlich geregelt sind, sowie 

die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 27 der Vorbemerkungen der 
Anlage I zum Bundesbesoldungsgesetz, 

4. die Anwärtergrundbeträge, 
5. die Grundgehaltssätze 
 a) in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgrup-

pen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 
 b) in den Regelungen über künftig wegfallende Ämter, 
6. die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum 

Grundgehalt sowie festgesetzte Sondergrundgehälter und Zuschüsse 
nach fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer, 

7. die in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt 
nach Nr. 1 und 2 und die allgemeine Stellenzulage nach Nr. 2 
Buchst. b der Vorbemerkungen der Anlage II des Bundesbesoldungs-
gesetzes in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung, 

8. die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwandsentschädigungen 
und anderen Bezüge nach Art. 14 § 4 Abs. 1 und § 5 des Reformge-
setzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 322), geändert durch Ge-
setz vom 19 Februar 2006 (BGBl. I S. 334), 

9. die Beträge der Amtszulagen nach Anlage 2 der Verordnung zur 
Überleitung in die im Zweiten Gesetz zur Vereinheitlichung und Neu-
regelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern geregelten Äm-
ter und über die künftig wegfallenden Ämter vom 1. Oktober 1975 
(BGBl. I S. 2608), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 1997 
(BGBl. I S. 590), 

10. die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Mehrarbeitsvergütung 
für Beamte in der Fassung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 
3495), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. 
I S. 2774). 

 
(2) Zum 1. April 2008 werden der Auslandszuschlag und der Auslandskin-
derzuschlag um 2,04 vom Hundert erhöht. 
 
(3) Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gilt die 
Erhöhung nach Abs. 1 entsprechend für die in Art. 2 § 2 Abs. 1 bis 5 des 
Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1995 vom 18. De-
zember 1995 (BGBl. I S. 1942), geändert durch Gesetz vom 19. Februar 
2006 (BGBl. I S. 334), genannten Bezügebestandteile sowie für die in § 14 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und § 84 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 7 des Bundesbesol-
dungsgesetzes aufgeführten Stellenzulagen und Bezüge. Satz 1 gilt für 
Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen der weggefalle-
nen Besoldungsgruppe A 1 entsprechend. Versorgungsbezüge, deren Be-
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rechnung ein Ortszuschlag nach dem Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 
30. Juni 1997 geltenden Fassung nicht zugrunde liegt, werden ab 1. April 
2008 um 2,3 vom Hundert erhöht, wenn der Versorgungsfall vor dem 1. Juli 
1997 eingetreten ist. Satz 3 gilt entsprechend für  
1. Hinterbliebene einer vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versorgungs-

empfängerin oder eines vor dem 1. Juli 1997 vorhandenen Versor-
gungsempfängers,  

2. Versorgungsbezüge, die in festen Beträgen festgesetzt sind, 
3. den Betrag nach Art. 13 § 2 Abs. 4 des Fünften Gesetzes zur Änderung 

besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Mai 1990 (BGBl. I S. 967), 
aufgehoben durch Gesetz vom 19. Februar 2006 (BGBl. I S. 334). 

Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, deren Ver-
sorgungsbezüge ein Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 
zugrunde liegt, vermindert sich das Grundgehalt ab 1. April 2008 um 48,87 
Euro, wenn ihren ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Nr. 27 Abs. 1 Buchst. a oder b der Vorbemerkungen der Anlage I zum 
Bundesbesoldungsgesetz bei Eintritt in den Ruhestand nicht zugrunde gele-
gen hat.  
 

§ 4 
Besoldungstabellen 

 
(1) Die Höhe der Besoldung ab dem 1. April 2008 ergibt sich aus den Anla-
gen 1 bis 7 zu diesem Gesetz. 
 
(2) Die Anlagen 1 bis 5 zu diesem Gesetz ersetzen die Anlagen IV, V, VI a 
bis VI i, VIII und IX zum Bundesbesoldungsgesetz. Die Beträge der Anlage 
6 gelten anstelle der Beträge in § 4 Abs. 1 und 3 der Verordnung über die 
Gewährung von Mehrarbeitsvergütung. Anlage 7 tritt an die Stelle der Anla-
ge 1 der Bekanntmachung nach § 77 Abs. 1 bis 3 des Bundesbesoldungsge-
setzes und nach § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung 
vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1843). 
 

§ 5 
Mitglieder der Hessischen Landesregierung 

 
Für die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder der Hessischen Landesregie-
rung und ihre Hinterbliebenen gelten § 1, § 3 Abs. 1 und 3 und § 4 dieses 
Gesetzes entsprechend. 
 

§ 6 
Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 

 
Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaf-
ten und ihre Verbände. 
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt am 31. 
Dezember 2012 außer Kraft. 
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Begründung: 
 
A. Allgemeines 

Die Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern sind durch das 
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 
2034) grundlegend neu geordnet worden. Der dadurch gewonnene Gestal-
tungsspielraum ermöglicht dem Land Hessen, die Besoldung und Versorgung 
der Beamtenschaft und der Versorgungsberechtigten eigenständig zu regeln. 
Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie Richte-
rinnen und Richter und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger sind linear zuletzt mit Wirkung vom 1. August 2004 durch das Gesetz 
über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Bund und Ländern 
2003/2004 (Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004) 
vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798) um 1 v.H. angepasst worden. Dar-
über hinaus sieht das Hessische Gesetz über Einmalzahlungen in den Jahren 
2006 und 2007 an Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter und Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger vom 14. Dezember 2006 
(GVBl. I S. 654) in den Monaten November 2006 und Oktober 2007 je eine 
Einmalzahlung in Höhe von 250 € brutto - für die Empfängerinnen und Emp-
fänger von Versorgungsbezügen anteilig zum Ruhegehaltssatz - vor. 
Von der Besoldungsanpassung 2003/2004 ausgenommen war das Amtsgehalt 
der Mitglieder der Hessischen Landesregierung ebenso wie das Ruhegehalt der 
ehemaligen Mitglieder. Dieser Personenkreis ist auch von dem Hessischen 
Gesetz über Einmalzahlungen in den Jahren 2006 und 2007 ausgenommen. 
 
Die Besoldung soll nunmehr entsprechend der Entwicklung der allgemeinen 
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berücksichtigung 
der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung, sowie unter Ein-
beziehung der Haushaltslage der öffentlichen Hand angepasst werden. 
 
Dazu sollen die Bezüge zum 1. April 2008 linear um 2,4 v.H. erhöht wer-
den. Zeitlich vorgeschaltet und insbesondere vor dem Hintergrund der ver -
längerten Wochenarbeitszeit soll eine Einmalzahlung im Gegenwert von 20 
v.H. der Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 und von 15 v.H. 
für alle anderen Besoldungsgruppen ab A 9 gewährt werden. 
 
Die Kombination von Einmalzahlung und linearer Anpassung legt den öf-
fentlichen Kassen und somit der nachwachsenden Generation keine belasten-
de Hypothek auf; sondern balanciert in ausgewogenem Maße zwischen der 
verbesserten Einnahmeentwicklung in Land und Kommunen und dem be-
rechtigten Interesse der Beamtenschaft, von der allgemeinen wirtschaftlichen 
und finanziellen Entwicklung, insbesondere auch dem Besoldungsniveau 
derjenigen Länder, die in vergleichbarer Weise Besoldungserhöhungen an-
streben, teilzuhaben. 
 
Die prozentualen Erhöhungen sollen deshalb ebenfalls Grundlage für die 
allgemeinen Anpassungen der Versorgungsbezüge sein. Die Versorgungsbe-
züge werden am 1. April 2008 um 0,54 v.H. vermindert angepasst, § 14a 
BBesG i.V. mit Art. 1 Nr. 48 des Versorgungsänderungsgesetzes 2001 vom 
20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3926). 
 
Grundlage für die Amtsbezüge der Mitglieder der Hessischen Landesregie-
rung und die Versorgungsbezüge der ehemaligen Mitglieder der Hessischen 
Landesregierung und ihrer Hinterbliebenen sind u.a. die (auf dem Stand von 
2002 eingefrorene) Besoldungsgruppe B 11 sowie der dem Familienstand 
entsprechende Familienzuschlag. Da auch die Grundgehaltssätze der Besol-
dungsgruppen B 1 bis B11 in die lineare Erhöhung ab 1. April 2008 einbe-
zogen sind, erhöht sich nunmehr auch das Amts- bzw. Ruhegehalt der Mit-
glieder und ehemaligen Mitglieder der Hessischen Landesregierung und 
ihrer Hinterbliebenen. Sie haben, soweit durch die Anzahl der Kinder davon 
betroffen, insoweit auch teil an der Erhöhung des Familienzuschlages für 
das dritte und jedes weitere Kind. 
 
Die Erhöhung des Familienzuschlages für dritte und weitere Kinder um 
jeweils 50 € erfolgt als familienpolitisches Signal zur Gestaltung familien-
freundlicher Rahmenbedingungen. Dadurch wird auch der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 24. November 1998, 2 BvL 26/91, zur 
Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern 
Rechnung getragen. Der verfassungsgerichtlich festgestellte Alimentations-
bedarf gilt sinngemäß auch für die Kinder von Mitgliedern der Landesregie-
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rung. Auf die nach bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben zu berechnen-
de Besoldung besteht mangels einer bisher verfassungsgemäßen gesetzlichen 
Regelung ein Rechtsanspruch, der nach den Entscheidungen der Fachge-
richtsbarkeit eine zeitnahe Geltendmachung erfordert und deshalb ab dem 1. 
Januar des Haushaltsjahres, in dem das Vorverfahren begonnen hat, gewährt 
wird. Der Erhöhungsbetrag soll deshalb rückwirkend zum 1. Januar 2007 
ausgezahlt werden; dies dient einerseits der Gleichbehandlung betroffener 
Beamtinnen und Beamter, die ihrerseits von der (massenweise) Geltendma-
chung einer höheren Besoldung im Jahr 2007 entbunden werden und stellt 
andererseits die Verwaltungsseite von einer aufwändigen individuellen Be-
rechnung frei. In Hessen werden hiervon derzeit ca. 5.800 Kinder begünstigt 
werden. 
 
Die Mehrausgaben des Landes für die Besoldungsanpassung belaufen sich 
insgesamt im Jahr 2007 auf ca. 69,8 Mio. €, davon entfallen auf die Erhö-
hung des Familienzuschlages ca. 3,5 Mio. € und auf die Einmalzahlung rund 
66,3 Mio. €. Im Jahr 2008 steigen die Personalkosten aufgrund der Erhö-
hungen im Familienzuschlag und der linearen Erhöhung ab dem 1. April 
2008 um ca. 100,5 Mio. €. Die jährliche Belastung ab 2009 steigt insoweit 
um 132,8 Mio. €. Entsprechende Mehrkosten ergeben sich bei den Gemein-
den, Gemeindeverbänden und den sonstigen Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts in Abhängigkeit von der Zahl der dort 
vorhandenen Berechtigten. 
 
B. Im Einzelnen 

Zu § 1 
Die Erhöhung des Familienzuschlages für dritte und weitere Kinder erfolgt 
als familienpolitisches Signal zur Gestaltung familienfreundlicher Rahmen-
bedingungen und gewährleistet die ausreichende Alimentation von Beamten-
familien mit drei und mehr Kindern. 
 
Zu § 2 
§ 2 Abs. 1 
Abs. 1 regelt den Kreis der Anspruchsberechtigten und den Basismonat für 
die Bemessung der Einmalzahlung. 
 
§ 2 Abs. 2 
Abs. 2 bestimmt die Berechnungsgrundlagen der Einmalzahlung. 
 
§ 2 Abs. 3 
Abs. 3 regelt die Einmalzahlung für Anwärterinnen und Anwärter. 
 
§ 2 Abs. 4 
Entsprechend den Regelungen in § 2 Abs. 1 bestimmt Abs. 4 die Einmalzah-
lung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nach 
Maßgabe des jeweiligen Ruhegehalts- und Anteilssatzes. 
 
§ 2 Abs. 5 
Abs. 5 enthält ergänzende Klarstellungen insbesondere im Hinblick auf 
Empfängerinnen und Empfänger besonderer Versorgungsleistungen. 
 
§ 2 Abs. 6, 7 und 8 
Die Regelungen dienen zur Klarstellung in Konkurrenzfällen. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die einmalige Zahlung jeder berechtigten Person 
nur einmal gewährt wird. Sie verdeutlicht darüber hinaus, dass die Einmal-
zahlung bei sonstigen Besoldungs- und Versorgungsleistungen nicht zu be-
rücksichtigen ist. Sie bleibt daher z.B. bei der Bemessung der Sonderzah-
lung oder der Berechnung des Sterbegeldes unberücksichtigt. Nach Abs. 8 
Satz 1 zweiter Halbsatz ist die Einmalzahlung jedoch bei der Ermittlung des 
Altersteilzeitzuschlages zu berücksichtigen.  
 
Zu § 3 
§ 3 Abs. 1  
Abs. 1 bestimmt die prozentuale Erhöhung und den Erhöhungszeitpunkt für 
die Besoldungsanpassung. Sie wird für alle Besoldungsgruppen zum gleichen 
Zeitpunkt wirksam. Die Detailregelungen orientieren sich weitestgehend am 
Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004. Dies 
dient dem Zweck, gleichgerichtet alle erforderlichen Regelungstatbestände in 
der hessischen Kommunal- und Landesverwaltung fortzuschreiben. 
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§ 3 Abs. 2 
Abs. 2 regelt die Erhöhungssätze für die Beträge des Auslandszuschlages 
und des Auslandskinderzuschlages. Die gegenüber der linearen Erhöhung 
der Bezüge nach § 3 Abs. 1 verminderte Anpassung berücksichtigt, dass 
Auslandsdienstbezüge auch immaterielle Belastungen abgelten und steuer -
freie Bezügebestandteile enthalten und entspricht insoweit der seither vom 
Bund geübten Verfahrensweise. 
 
§ 3 Abs. 3 
Die prozentualen Erhöhungen sind auch Grundlage für die allgemeine An-
passung der Versorgungsbezüge. Die Detailregelungen entsprechen denjeni-
gen des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 2003/2004. 
Durch die Sätze 1 und 2 wird bestimmt, dass auch Versorgungsbezüge er -
höht werden, deren Berechung Grundgehälter und sonstige Bezügebestand-
teile nach früheren Besoldungsregelungen zugrunde liegen; die Sätze 3 und 4 
gewährleisten, dass die Erhöhung der Versorgungsbezüge in bestimmten 
Sonderfällen insgesamt nicht höher ausfällt als bei den übrigen Bezü-
geempfängerinnen und Bezügeempfängern. 
Satz 5 regelt die Anpassung des Verminderungsbetrages nach Art. 13 § 1 Abs. 
2 des Fünften Gesetzes zur Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften. 
 
Zu § 4 
§ 4 Abs. 1 und 2 
Die bisher in den Anlagen IV, V, VI a bis VI i, VIII und IX zum Bundesbe-
soldungsgesetz ausgewiesenen Beträge (Grundgehalt der Besoldungsordnun-
gen A, B, W und R, Familienzuschlag, Auslandszuschlag und Auslandskin-
derzuschlag, Anwärtergrundbetrag sowie Amtszulagen, Stellenzulagen, 
Zulagen und Vergütungen), die in der "Verordnung über die Mehrarbeits-
vergütung für Beamte" genannten Beträge sowie die als Anlage 1 der Be-
kanntmachung nach § 77 Abs. 1 bis 3 des Bundesbesoldungsgesetzes fortge-
schriebene Bundesbesoldungsordnung C sind nunmehr in den ab dem 1. 
April 2008 geltenden Anlagen 1 bis 7 zu diesem Gesetz ausgewiesen. 
Dabei wurden die Anlage 2 (Familienzuschlag) um den nach § 39 Abs. 2 
Satz 1 BBesG ausgewiesenen Anrechnungsbetrag und Anlage 5 (Amtszula-
gen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen) um die Stellenzulage nach Nr. 4 
der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung R, bereinigt. Anrech-
nungsbetrag und Stellenzulage finden in Hessen keine Anwendung. Der 
Anrechnungsbetrag betrifft Beamtinnen und Beamte, die auf Dauer zum 
Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft verpflichtet sind; die Stellenzula-
ge betrifft bestimmte Richter in Baden-Württemberg. 
 
Zu § 5 
Die Vorschrift stellt klar, dass auch die Mitglieder und ehemaligen Mitglie-
der der Hessischen Landesregierung und ihre Hinterbliebenen sowohl an der 
Erhöhung des Familienzuschlages für das dritte und jedes weitere Kind als 
auch an der linearen Besoldungsanpassung teilnehmen. 
 
Zu § 6 
Die Vorschrift regelt den Ausschluss der öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften vom Geltungsbereich des Gesetzes. 
 
Zu § 7 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und das Außerkrafttreten. Das Gesetz 
wird auf fünf Jahre befristet. 
 
Wiesbaden, 21. Juni 2007 

Der Parlamentarische Geschäftsführer: 
Wintermeyer 

 
 
 
 
Anlagen 








































